
Akzeptanz von EE-Projekten steigern



Die Naturenergie Zeilinger ist ein familiengeführtes Planungsunternehmen 
aus Bayern für Kommunale- und Bürgerprojekte im Bereich der Erneuerbaren Energien 

mit langjähriger Erfahrung. 

Unsere Leistungen umfassen 

• Analyse und Beratung 

• Planung von Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen

• Erstellung des technischen Layouts einschließlich der Infrastruktur

• Einleitung des Genehmigungsverfahrens

• Strukturierung der Finanzierung 

• Organisation und Vertrieb der Bürgerbeteiligung 

• Bauüberwachung 

• Technische und kaufmännische Betriebsführung 

208 MW 
installierte Leistung

Einsparung von 
156.024.731 t. CO²

Versorgung von ca. 59.438 
„Durchschnitts“-Haushalten 

mit grünem Strom

Steigerung der regionalen 
Wertschöpfungsketten durch 

ausschließliche Umsetzung als 
Bürger- und Kommunale 

Energieanlagen 

Planung und Projektierung



Bürgerwindpark

in Betrieb           

in Planung

in Bau 

Bürgersolarpark

in Betrieb        

in Planung

in Bau

Unsere Bürgerprojekte



6

Unser Team

 Fachkompetenz in Bereichen der Planung, Technik, Finanzierung und Recht



Agenda

• Herausforderungen bei Bürgerenergieprojekten

• Varianten der Bürgerbeteiligung:

− Faires Flächenpachtmodell

− Finanzielle Beteiligung

− Bürgerenergiemodelle 

• Stärkung des Gemeinwohls in der Region:  

− Firmenstruktur

− Kommunale Teilhabe § 6 EEG

− Angebote in der Region 



Herausforderungen bei 
erneuerbare Energieprojekten 



Herausforderungen 

• Flächenzugriff

• Artenschutzgründe 

• Luftfahrt 

• Netzanschluss 

• Denkmalschutz

• Genehmigungsverfahren

• Akzeptanz durch die breite Bevölkerung!!! 



Varianten der Bürgerbeteiligung 



Faires Flächenpachtmodell

Beispiel: Markt Bibart - Oberscheinfeld
Akzeptanz durch faire Beteiligung 

von Grundeigentümer - Flächenmodell



Faires Flächenpachtmodell  

Flächenmodell
xx % + - xx % vom 

Nettoertrag

xx € pro WEA
(über 200 m GH)

Mindestpacht

Pachtaufteilung:

x% Pacht für 

überbaute Flächen

x% Pacht für 

Abstandsflächen

x% Pacht für Rest-

Flächen



Flächensicherung 

• Flächenpachtmodell für eine breite Streuung der Wertschöpfung 

• Wenn viele Grundeigentümer profitieren (steigert die Akzeptanz -

Neid und Missgunst wird verhindert)

• Alternativ gemeindliche Flächen

• Herausforderung: Staatsforstflächen -> Ausschreibungsmodell

• Offene und faire Ausgestaltung des Pachtmodells: Jeder 

Grundeigentümer erhält die gleichen Bedingungen  



Varianten der Bürgerbeteiligung 



Bürgerbeteiligung 

Eigenkapital: 

Aktive Beteiligung 

z.B. Kommanditanteil, Genossenschaftsanteil

Mezzaninkapital: 
Passive Finanzierung

z. B. Genussrechtskapital, qualifizierte 
Nachrangdarlehen

Fremdkapital: 
Klassisches Bankenprodukt

z. B. Sparbrief

Fristigkeit

Möglichkeiten 

der 

Mitbestimmung

Risiko
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Gesellschaftsstruktur 

GmbH & Co. KG

GmbH oder

UG (haftungsbeschränkt) 

Komplementär = Vollhafter

(Haftung nach § 13 Abs. II GmbHG. Auf 
das Gesellschaftsvermögen beschränkt)

KG

Kommanditisten = Teilhafter 

(Haftung auf die vertraglich 
vereinbarte Einlage beschränkt)

→ Die GmbH & Co. KG ist eine häufige Gesellschaftsform in 

Deutschland. Diese Sonderform der Kommanditgesellschaft besteht 

aus einer KG und einer GmbH.

Gemeinsame Firma 
Gesellschaftsform 



Schwarmfinanzierung 
– Crowdinvesting  

KommanditkapitalFremdfinanzierung

- i.d. Regel durch
örtliche Banken

Anteil 
Fremdkapital 
ca. 40-95 %

Anteil 
Eigenkapital 
ca. 5-60 %

Finanzierungsstruktur



Von grünen Erträgen profitieren!

Wir bieten für jeden die richtige 

Beteiligungsmöglichkeit! 

Direkte Beteiligung oder 

einfache Teilhabe, durch 

- Kommanditbeteiligung 

- Schwarmfinanzierung  



+   Eintragung der Beteiligungshöhe im öffentlichen Register (Handelsregister) 

+   Teilhafter (= Haftung auf vertraglich vereinbarte Einlage begrenzt) 

+   Partizipation über Gewinnanteil der Gesellschaft 

+   Mitbestimmungsrecht an der Gesellschafterversammlung 

+   Kontrollrecht für interne Informationen, sowie Bilanzen 

+   Nicht zur aktiven Mitarbeit in der Gesellschaft verpflichtet

- Einnahmen aus Gewerbebetrieb (Steuererklärung)

- Mindestbeteiligung 5.000,00 EUR 

- Sozialversicherungspflicht (Vorsicht bei Vorruhestand und Altersteilzeit)

- Übertragung/Vererbung nur über ein Notariat und Handelsregister 

Beteiligung als Kommanditist 



BaFin geprüfter 
Beteiligungsprospekt
als Grundlage für das 

unternehmerische 
Konzept 

Prüfung erfolgt nicht 
auf inhaltliche 

Richtigkeit der Angaben

Beteiligung an einem
operativen Unternehmen

-
Konzeption des 

Beteiligungsangebot 

Nach VermAnlG

BaFin Prospektpflicht 



Beispiel anhand des 
NorA Bürgerwindparks

- Fünf Mitgliedsgemeinden: 

Flachslanden, Lehrberg, 

Oberdachstette, Rügland
und Weihenzell

- Ca. 11.500 Einwohner 



+   Einfache und schlanke Abwicklung über Beteiligungsplattform

+   Erträge sind Zinseinkünfte 

+   Transparente Beteiligung in Form eines Nachrangdarlehens 

(keine Problematik mit Gewerbeeinnahmen, keine Sozialversicherungspflicht)

+   Besteuerung lediglich mit der Kapitalertragssteuer 

+   Beteiligung bereits ab 500,00 EUR (bis max. 25.000,00 EUR pro Person) möglich

+   Übertragung/Vererbung via Vertrag privatschriftlich möglich

- Keine Mitbestimmung und Teilnahme an der Gesellschafterversammlung 

- Beteiligung nur innerhalb der vereinbarten Laufzeit 

- Zahlungsanspruch nur auf die vertraglich vereinbarten Zins- und Bonuszahlungen

Schwarmfinanzierung 
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Hinweis gemäß 
§ 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen 
Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust 

des eingesetzten Vermögens führen.

Risiko 



Interessensbekundung

Beispiel Gemeinde Weiltingen
Stand 18.01.2024

Für jeden die richtige Beteiligungsmöglichkeit! 

Direkte Beteiligung oder einfache Teilhabe, durch 

- Kommanditbeteiligung 

- Schwarmfinanzierung   

Beteiligungsanfragen:          Anzahl 305 St. 

in EUR 7.411.000,00



Interessensbekundung

Informationsmöglichkeit



Bürgerenergiemodelle



Anwohnerbonus

• Zuwendung an einem Kreis von 

Berechtigten im Energiegebiet

• Zuteilung nach Betroffenheit z.B. 

Abstand zur EE-Anlage, Umliegende 

Ortschaften, PLZ Kreis, etc. 



Anwohnerbonus

• Jährliche Einmalzahlung Strombonus

• Nachweis einer Stromrechnung (Kein Wechsel des Stromanbieters 

notwendig) 

• Registrierung Berechtigte und Zeichnung Auslobung

• Jährlicher Upload Stromrechnung durch Berechtigte

• Auszahlung Grünstrombonus

• Flexible Festlegung der Auszahlungskriterien

• Dauer und Höhe der Auszahlung flexibel darstellbar



Bürgerstromtarif 

• Einführung eines Regionalstromtarif 

• Zugang für Bürgerinnen und Bürger in der Region der EE-Anlage 

(Definition der Kriterien frei wählbar)

• In der Regel durch Zusammenarbeit mit einem Direktvermarkter 

• Vergünstigter Strombezug im Vergleich zu Drittanbietern (Entlastung 

über Strompreis) 



Stärkung des Gemeinwohls



Bürgerwind Enzlarer Berg UG (hb) & Co. KG 30

+ 6,7 %

Firmenstruktur
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+ 6,7 %

Firmenstruktur

→ Firmensitz vor Ort 

→ Sicherung der 100 % ige Gewerbesteuer 

→ Bürgermodelle sind in der Regel keine Steuermodelle 
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+ 6,7 %

Finanzielle Beteiligung 
der Kommune

Um die Akzeptanz des Ausbaus erneuerbarer Energien auf kommunaler Ebene zu erhöhen, 

hat die Bundesregierung einen rechtlichen Rahmen zur finanziellen Beteiligung von 

Gemeinden am Betrieb von Windenergieanlagen in § 6 EEG geschaffen. 

Betreibern von Windenergieanlagen wird hierdurch ermöglicht, Zahlungen an Gemeinden 

ohne Gegenleistung vorzunehmen, ohne hierdurch eine strafbewährte Handlung eines 

Bestechungs- und Vorteilsannahmetatbestands im Rahmen des Strafgesetzbuches (StGB)2 zu 

verwirklichen

Hintergrund zur Gesetzgebung:

In der Regel werden bei Erneuerbaren Energieanlagen Investorenanlagen errichtet: 

- Keine Beteiligung der breiten Bürgerschaft vor Ort 

- Keine Gewerbesteuereinnahmen durch Weiterverkauf 

→ Es verbleibt in der Region in der Regel keine Wertschöpfung!!! 



§6 EEG 
„Zuwendung an die Kommune“

Finanzielle Beteiligung von Kommunen
Eine weitere wesentliche Neuerung im EEG 2023
betrifft die finanzielle Beteiligung von
Standortgemeinden an Windenergieanlagen. Der
neue § 6 ermöglicht den Betreibern von
Windenergieanlagen, Standortgemeinden an den
Erträgen aus dem Betrieb zu beteiligen. Dazu darf

der Anlagenbetreiber Gemeinden, in denen eine
Windenergieanlage errichtet wird, und solchen, die
von der Errichtung unmittelbar betroffen sind, auf

freiwilliger Basis bis zu 0,2 Cent pro erzeugter
Kilowattstunde zahlen.

→ Jährlich ca. 20.000,00 – 28.000,00 Euro pro WEA
In der Laufzeit (20 Jahre) ca. 400.000,00 - 560.000 Euro/WEA für die Gemeinden zusätzlich!

→ Selbstverpflichtungserklärung
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+ 6,7 %

Erstattung durch den 
Netzbetreiber

Geförderte 
Strommengen nach 

dem EEG 

Geförderte 
Strommengen nach 

dem EEG

Verkauf des Stroms 
über sonstige 

Direktvermarktung

Sonstiger 
Stromverkauf 

Börsenstrompreis unter 

dem anzulegenden 

Wert

Börsenstrompreis über 

den anzulegenden 

Wert

Börsenstrompreis über 

den anzulegenden 

Wert

Börsenstrompreis über 

den anzulegenden 

Wert

→ Erstattung durch 
den Netzbetreiber 

→ Keine Erstattung → Keine Erstattung → Keine Erstattung 
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+ 6,7 %

Abrechnung

Die Grundlage für die Berechnung bildeten die abschließenden Stromabrechnungen des 

Netzbetreibers für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 30. November 2023. 

Beachten Sie bitte, dass das erste Jahr als Rumpfjahr betrachtet wird, und der nächste 
Abrechnungszeitraum vom 01. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024 abdeckt.

WEA 1 WEA 2 WEA 3 WEA 4
Gesamtfläche 

in km²
In 

Prozent
In Euro

Oberscheinfeld 6,2446 6,3546 7,7753 7,3745 27,75 35,35 14.140,00 €

Markt Bibart 9,351 9,0772 8,13 8,3922 34,95 44,52 17.808,00 €

Scheinfeld 2,1674 1,6204 1,1676 1,5375 6,49 8,27 3.308,00 €

Iphofen 1,8386 2,5825 2,5377 2,3272 9,29 11,83 4.732,00 €

Markt Einersheim 0 0,000208 0,021106 0,001915 0,02 0,03 12,00 €
78,5 40.000,00 €

Jeweilige 

Gemeinde

Kommunikation und Verwendung der Gelder



Energiewanderweg

Wertschöpfung quer 
durch die Bevölkerung 



Wertschöpfung quer 
durch die Bevölkerung 



Wertschöpfung quer 
durch die Bevölkerung 



„Agieren statt reagieren“

• Akzeptanz vor Ort ist wichtig, um das EE-Projekt auf eine solide Basis zu stellen

• Vielzahl an Möglichkeiten für die Partizipation der Bevölkerung

• Offene und Transparente Kommunikation mit allen Beteiligten 

• Einbeziehung und enge Abstimmung mit der Kommunalpolitik sinnvoll

→ Sinnvoll ist eine zeitnahe Umsetzung der Vorhaben im Hinblick auf 

Netzanschluss, Ausschreibung BNetzA, politische Unsicherheiten, etc. 



Unterstützung



Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit! 
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